
 
   

 

 

Studien- und Prüfungsordnung 

für den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen  

an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut 

in der konsolidierten – nicht amtlichen – Fassung der 4.  Änderungssatzung 

vom 11.11.2025 (redaktionelle Anpassung) 

 

Auf Grund von Art. 9 Satz 1 und Satz 2, Art. 80 Abs. 1, Art. 84 Abs. 2 und Art. 96 Abs. 1 Satz 1 des 

Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBl. S. 414, BayRS 2210-

1-3-WK), das zuletzt durch § 14 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 8 

des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 632) geändert worden ist, erlässt die Hochschule für 

angewandte Wissenschaften Landshut folgende Satzung: 
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§ 1 

Zweck der Studien- und Prüfungsordnung 

Diese Studien- und Prüfungsordnung dient der Ausfüllung und Ergänzung der Allgemeinen Prüfungs-

ordnung der Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut (APO) vom 13. Juni 2023 in der 

jeweils geltenden Fassung.  

 

§ 2 

Studienziel 

(1) 1Der Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen hat das Ziel, Studierende durch ein praxisorientier-

tes Lehrangebot zur selbständigen Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden zu 

befähigen und darauf aufbauend zur eigenverantwortlichen Berufstätigkeit als Bauingenieurin oder 

Bauingenieur zu qualifizieren. 2Daneben sollen den Studierenden die Kenntnisse und Fertigkeiten 

vermittelt werden, um – ungeachtet bestehender Zugangsvoraussetzungen – ein vertiefendes Mas-

terstudium erfolgreich absolvieren zu können. 

(2) 1Durch eine umfassende und ausgewogene Vermittlung der grundlegenden fachlichen Kenntnisse 

sollen die Studierenden in die Lage versetzt werden, Themenkomplexe und Problemstellungen zu 

erfassen und einer zielorientierten Lösung zuzuführen. 2Im praktischen Studiensemester sollen die 

bereits erworbenen Kenntnisse durch selbstständiges, professionelles Handeln vertieft werden. 

3Fakultätsübergreifende und allgemeinwissenschaftliche Inhalte werden durch die Elemente des 

„Studium Generale“ einbezogen, um so fächerübergreifende Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompe-

tenzen zu erlangen. 4Eine Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement wird dadurch gebildet 

und die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung sowie Einschätzung der gesellschaftlichen 

Auswirkungen ihres Handels gestärkt. 

(3) 1Dieser Studiengang ist auch dual studierbar entweder als ausbildungsintegrierendes duales Ver-

bundstudium oder als praxisintegrierendes Duales Studium mit vertiefter Praxis. 2Im Rahmen des 

Dualen Studiums können Studierende parallel zu einem grundständigen oder konsekutiven Studi-

engang berufliche praxisvertiefende Erfahrungen bei ausgewählten Kooperationspartnern in einem 

wechselseitigen und verzahnten Theorie-Praxis-Verhältnis auf der Grundlage einer Kooperations-

vereinbarung zwischen Hochschule und Dualem Praxispartner in Verbindung absolvieren. 3Die 

Praxisphasen finden in den vorlesungsfreien Zeiten, im Praxissemester und während der Anferti-

gung der Bachelorarbeit im Unternehmen statt. 4Um die inhaltliche Verzahnung von Theorie und 

Praxis im dualen Studium zu gewährleisten, können einzelne Module gemeinsam mit den Unter-

nehmen durchgeführt werden. 5Diese sind in der Anlage und im Modulhandbuch festgelegt und 

beschrieben. 6Das Nähere regeln die Qualitätskriterien für das Duale Studium an der Hochschule 

Landshut sowie der Studien- und Prüfungsplan mit Modulhandbuch in Verbindung mit den Ergän-

zungen für Dual Studierende in der jeweils gültigen Fassung. 

(4) 1Das erfolgreich abgeschlossene Studium befähigt dazu, über die im Studium erworbenen Kom-

petenzen wesentliche Beiträge zur technischen und organisatorischen Entwicklung und Erstellung 



 
   

von Bauwerken zu leisten. 2Durch die Fokussierung auf technische Inhalte aber auch projektma-

nagementbezogene, wirtschaftliche, gesellschaftliche und rechtliche Themenfelder versteht sich 

der Studiengang als Fortsetzung einer langen Tradition des Bauingenieurwesens in Verbindung 

mit der Würdigung des Einsatzes neuer Technologien und Methoden zur effizienten und zielgerich-

teten Umsetzung von Bauprojekten. 3Mit dem Abschluss ist gemäß Regularien des Gesetzes über 

die Leistungslaufbahn und die Fachlaufbahnen der bayerischen Beamten und Beamtinnen (Leis-

tungslaufbahngesetz – LlbG) vom 5. August 2010 sowie der Bayerischen Ingenieurkammer Bau 

(Merkblatt zur Zulassungsvoraussetzung vom Juni 2017) die Voraussetzung zur Einstellung im ge-

hobenen Dienst in Körperschaften des öffentlichen Rechts ebenso wie die Erlaubnis zur Beantra-

gung einer Mitgliedschaft in Ingenieurkammern verbunden. 4Der Abschluss genießt zudem in der 

gesamten nationalen und internationalen Bauwirtschaft hohes Ansehen und ermöglicht exzellente 

Fach- und Führungslaufbahnen in der freien Wirtschaft. 

 

§ 3 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Zugangsvoraussetzung zum Studium ist der Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung ge-

mäß Art. 88 Abs. 2, 5, 6 und 10 BayHIG jeweils i.V.m. der Verordnung über die Qualifikation für ein 

Studium an den Hochschulen des Freistaates Bayern (QualV) vom 2. November 2007 in der jeweils 

geltenden Fassung. 2Das Nähere regelt die Satzung über das Verfahren der Zulassung, Immatri-

kulation, Rückmeldung, Beurlaubung und Exmatrikulation an der Hochschule für angewandte Wis-

senschaften Landshut vom 14. Mai 2023 in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) 1Darüber hinaus setzt der Zugang zum Studium deutsche Sprachkenntnisse auf der Niveaustufe 

B2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens voraus. 2Der Nachweis der Deutschkennt-

nisse hat durch anerkannte, geeignete Sprachzertifikate zu erfolgen; die Nachweispflicht entfällt für 

Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die ihre Studienqualifikation an einer deutschspra-

chigen Bildungseinrichtung erworben haben.  

(3) 1Des Weiteren setzt der Zugang zum Studium im Studiengang Bauingenieurwesen den Nachweis 

einer einschlägigen Vorpraxis von mindestens sechs Wochen Dauer in Vollzeit oder in entspre-

chender Teilzeit voraus; diese sind in der Regel vor dem Studienbeginn zu erbringen. 2Einzelne 

Praktikumsabschnitte sollen in der Regel mindestens eine Dauer von zwei Wochen haben. 3In den 

beiden dualen Studienmodellen wird die Vorpraxis in der Regel beim Kooperationspartner durch-

geführt. 4Können Studierende im Einzelfall auf Grund nicht von ihnen zu vertretender Umstände 

diese Anforderung nicht erfüllen, entscheidet die Prüfungskommission auf Antrag über eine etwa-

ige Ableistung des Vorpraktikums nach Aufnahme des Studiums in Abstimmung mit der oder dem 

Praktikumsbeauftragten; sofern diese Zugangsvoraussetzung nicht erfüllt wird, endet die Immatri-

kulation zum Ende des Semesters, in dem der Nachweis über die spätere Ableistung des Vorprak-

tikums hätte erbracht werden müssen (§ 7 Abs. 3). 

 



 
   

§ 4 

Aufbau des Studiums, Regelstudienzeit 

(1) 1Das Studium wird als Vollzeitstudium mit einer Regelstudienzeit von sieben Semestern angebo-

ten. 2Für das erfolgreiche Studium werden insgesamt 210 ECTS-Punkte, d.h. Leistungspunkte 

nach dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS-Punkte), vergeben. 3Ein 

ECTS -Punkt entspricht einem durchschnittlichen studentischen Arbeitsaufwand im Präsenz- und 

Selbststudium (workload) von 30 Stunden. 

(2) 1Das Vollzeitstudium umfasst sechs theoretische Studiensemester sowie ein praktisches Studien-

semester, das gemäß der Anlage zu dieser Studien- und Prüfungsordnung grundsätzlich bei Stu-

dienbeginn in einem Wintersemester als fünftes Studienplansemester geführt wird.  

2Das Bachelorstudium gliedert sich in vier Studienabschnitte: 

 

Grundlagen 1. bis 3. Studienplansemester 

Ausbau Grundlagen  4. Studienplansemester 

Praktisches Studiensemes-

ter 

5. Studienplansemester 

Kompetenzvertiefung  6. und 7. Studienplansemester 

 

3Die Studierenden wählen aus dem angebotenen Katalog Wahlpflichtmodule für das sechste und 

siebte Studienplansemester mit in der Summe 15 ECTS-Punkten.  4In das Studium integriert ist ein 

Studium Generale, das 6 ECTS-Punkte umfasst; die Module können in beliebigen Semestern be-

legt werden. 

(3) 1Während des gesamten Studiums können verschiedene Module und Teilmodule sowie die zuge-

hörigen Prüfungen, ergänzend zum Angebot in deutscher Sprache, bei entsprechender Teilneh-

merzahl auch in englischer Sprache angeboten werden. 2Die dazu notwendigen Englischkennt-

nisse mindestens auf dem Referenzniveau B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens 

für Sprachen (GER) müssen sich die Studierenden aneignen, sofern sie nicht bereits zu Beginn 

des Studiums vorliegen. 3Eine semestergenaue Spezifizierung erfolgt im Studien- und Prüfungs-

plan mit Modulhandbuch. 

(4) 1Es ist im Rahmen des Studiums eine Bachelorarbeit anzufertigen. 2Nähere Bestimmungen hierzu 

regelt § 9. 

 

§ 5  

Modularisierung 

(1) 1Das Studium ist modular aufgebaut. 2Ein Modul ist ein Verbund aus zeitlich und thematisch abge-

rundeten, in sich geschlossenen und mit ECTS-Punkten belegten Lehreinheiten. 3Ein Modul kann 

aus Teilmodulen bestehen. 

(2) Alle Module sind entweder Pflicht-, Wahlpflicht- oder Wahlmodule: 



 
   

1. Pflichtmodule sind die Module eines Studienganges, die für alle Studierenden verbindlich 

sind. 

2. 1Wahlpflichtmodule sind Module, die einzeln oder in Gruppen alternativ angeboten werden. 

2Jede oder jeder Studierende muss unter ihnen nach Maßgabe dieser Studien- und Prüfungs-

ordnung eine bestimmte Auswahl treffen. 3Die gewählten Module werden wie Pflichtmodule 

behandelt. 

3. 1Wahlmodule sind Module, die für das Erreichen des Studienziels nicht vorgeschrieben sind. 

2Sie können von Studierenden aus dem gesamten Studienangebot der Hochschule zusätz-

lich gewählt werden und sind nicht bestehenserheblich und nicht endnotenbildend. 

(3) 1Die Pflicht- und Wahlpflichtmodule, ihre Semesterwochenstunden und ECTS-Punkte, die Art der 

Lehrveranstaltungen, die Prüfungen, die Zulassungsvoraussetzungen zu den Prüfungen und die 

semesterbegleitenden Leistungsnachweise sind in der Anlage zu dieser Studien- und Prüfungs-

ordnung festgelegt. 2Über die in der Anlage genannten Wahlpflichtmodule hinaus können weitere 

Wahlpflichtmodule angeboten werden. 3Näheres hierzu regelt der Studien- und Prüfungsplan mit 

Modulhandbuch. 

 

§ 6 

Studien- und Prüfungsplan mit Modulhandbuch 

(1) 1Die Fakultät Maschinen- und Bauwesen  erstellt zur Sicherstellung des Lehrangebots und zur 

Information der Studierenden einen Studien- und Prüfungsplan mit Modulhandbuch, der alles Wei-

tere zu den Pflicht- und Wahlpflichtmodulen, sowie den Ablauf des Studiums im Einzelnen festlegt, 

soweit dies nicht bereits durch diese Studien- und Prüfungsordnung abschließend geregelt wird. 

2Darin sind auch die Besonderheiten für die dualen Studiengänge geregelt. 3Der Studien- und Prü-

fungsplan mit Modulhandbuch ist nicht Teil dieser Studien- und Prüfungsordnung. 4Er wird vom 

Fakultätsrat Maschinen- und Bauwesen beschlossen und hochschulöffentlich bekannt gemacht. 

5Änderungen müssen spätestens 2 Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit des Semesters, für 

das sie erstmals zutreffen, bekannt gegeben werden. 

(2) Der Studien- und Prüfungsplan mit Modulhandbuch soll insbesondere Regelungen und Angaben 

enthalten über: 

1. die Aufteilung der Semesterwochenstunden und der ECTS-Punkte je Modul/Teilmodul und Se-

mester sowie die Modulverantwortliche bzw. den Modulverantwortlichen; 

2. den Katalog der fachbezogenen Pflichtmodule, der wählbaren fachbezogenen Wahlpflichtmo-

dule mit ihren Semesterwochenstunden und den zu erwerbenden ECTS-Punkten; 

3. die Lerninhalte und Qualifikationsziele der Module/Teilmodule; 

4. die Verwendbarkeit der Module/Teilmodule im Zusammenhang mit anderen Modulen/Teilmo-

dulen des Studiengangs oder in anderen Studiengängen; 

5. die Lehrveranstaltungsart, Lehr- und Lernformen in den einzelnen Modulen/Teilmodulen, so-

weit sie nicht in der Anlage abschließend festgelegt wurden; 

6. die Unterrichts- und Prüfungssprache, soweit diese nicht Deutsch ist oder sie nicht in der An-

lage abschließend festgelegt wurde; 



 
   

7. nähere Bestimmungen zu den Voraussetzungen für die Teilnahme an den Modulen/Teilmodu-

len sowie zu den Voraussetzungen für die Vergabe von ECTS-Punkten (insbesondere Prü-

fungsart, -umfang und -dauer, soweit dieses nicht in der Anlage abschließend festgelegt wurde) 

und zur Notengewichtung der Module/Teilmodule bei der Bildung von Endnoten der Module 

und Prüfungsgesamtergebnis; 

8. die Häufigkeit des Angebots von Modulen/Teilmodulen; 

9. den Arbeitsaufwand und die Dauer der Module/Teilmodule; 

10. die Ziele und Inhalte des praktischen Studienabschnitts  

(3) 1Ein Anspruch darauf, dass Wahlpflichtmodule und Wahlmodule tatsächlich angeboten werden, 

besteht nicht. 2Ebenso wenig besteht ein Anspruch darauf, dass zur Wahl angebotene Lehrveran-

staltungen bei nicht ausreichender Teilnehmerzahl durchgeführt werden. 3Es besteht außerdem 

kein Anspruch auf Teilnahme, wenn die maximale Teilnehmerzahl einer Lehrveranstaltung über-

schritten wird; ggf. entscheidet die Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung. 4Zuletzt besteht kein 

Anspruch darauf, dass keine zeitlichen Überschneidungen sämtlicher wählbarer Module existieren. 

 

§ 7 

Studienfachberatung und Regelungen zum Studienfortschritt  

(1) 1Die Studienfachberaterin oder der Studienfachberater wird vom Fakultätsrat ernannt. 2Die vorran-

gige Aufgabe besteht in der Unterstützung und Information der Studierenden bei allen Fragen der 

Planung des Studienverlaufs und der Studienorganisation. 3Die Studienfachberatung soll insbe-

sondere zu Beginn des Studiums, bei nicht bestandenen Prüfungen, bei geplanten Auslandsse-

mestern oder beim Wechsel des Studiengangs in Anspruch genommen werden. 

(2) 1Bis zum Ende des zweiten Studienplansemesters ist die Grundlagen- und Orientierungsprüfung 

erstmalig anzutreten. 2Die Grundlagen- und Orientierungsprüfung besteht aus den Modulen 

 B02 Baukonstruktion 1, 

 B04 Ingenieurmathematik und 

 B06 Technische Mechanik 1 

3Überschreiten Studierende die Frist nach Satz 1, werden die nicht angetretenen Prüfungen als 

erstmalig „nicht bestanden“ gewertet. 4Die Fristen können im Einzelfall auf Antrag an die Prüfungs-

kommission angemessen verlängert werden, wenn sie aus von den Studierenden nicht zu vertre-

tenden Gründen nicht eingehalten werden können. 

(3) Der gesamte Zeitraum der Vorpraxis (§ 3 Abs. 3) ist spätestens zu Beginn des dritten Studien-

plansemesters nachzuweisen.  

(4) 1Zum Eintritt in den zweiten Studienabschnitt Ausbau Grundlagen (viertes Studienplansemester) 

ist nur berechtigt, wer mindestens 54 ECTS-Punkte erworben hat. 2Dabei werden die ECTS-Punkte 

aller bestandenen Module und Teilmodule jedoch nicht die ECTS-Punkte des Studium Generale 

angerechnet.  



 
   

(5) Studierenden, die nach drei Studienplansemestern, nicht berechtigt sind, in den zweiten Studien-

abschnitt Ausbau Grundlagen vorzurücken, wird empfohlen die Studienfachberatung aufzusuchen. 

(6) Der Eintritt in das praktische Studiensemester direkt nach dem dritten Studienplansemester unter 

Umgehung des vierten Studienplansemesters ist nicht möglich. 

(7) 1Der Eintritt in den Studienabschnitt Kompetenzvertiefung setzt voraus, dass mindestens 95 ECTS-

Punkte erworben wurden. 2Bei der Berechnung der ECTS-Punkte werden auch Teilmodule ange-

rechnet, die Module des Studium Generale werden jedoch nicht eingerechnet. 3Weiterhin ist der 

Eintritt in den Studienabschnitt Kompetenzvertiefung“ direkt nach dem dritten Studienplansemester 

unter Umgehung des vierten Studienplansemesters nicht möglich. 

(8) 1Das Thema der Bachelorarbeit kann in der Regel frühestens nach Bestehen aller Module aus den 

Studienplansemestern 1 bis einschließlich 4 (ohne die Module des „Studium Generale“) sowie nach 

erfolgreicher Ableistung des praktischen Studiensemesters B23 ausgegeben werden. 2Im Einzelfall 

entscheidet die Prüfungskommission. ³Die Bachelorarbeit muss spätestens fünf Monate nach der 

Ausgabe des Themas abgegeben werden. 4Überschreiten Studierende diese Frist, gilt die Bachelo-

rarbeit als erstmals abgelegt und nicht bestanden. 5Anträge auf Verlängerung der Bearbeitungsfrist 

oder auf Rückgabe des Themas sind schriftlich unter Angabe der Gründe spätestens zwei Wochen 

vor dem Abgabetermin bei der zuständigen Prüfungskommission einzureichen. 

 

§ 8 

Praktisches Studiensemester  

(1) 1Das praktische Studiensemester ist integraler Bestandteil des Studiums. 2Zum Eintritt in das prak-

tische Studiensemester ist nur berechtigt, wer die Anforderungen gemäß § 7 Absatz 6 erfüllt. 

(2) Das praktische Studiensemester beinhaltet eine praktische Zeit im Betrieb von mindestens 80 Ar-

beitstagen, die in der Regel zusammenhängend abzuleisten sind. 

(3)  1Das praktische Studiensemester beinhaltet praxisbegleitende Lehrveranstaltungen im Umfang 

von 2 Semesterwochenstunden an der Hochschule Landshut. 2Die praxisbegleitenden Lehrveran-

staltungen (Praxisseminar) sind in der Regel im praktischen Studiensemester abzuleisten. 33Bei 

begründeten Ausnahmefällen (zum Beispiel Auslandspraktikum) ist ein Antrag auf Verlegung des 

Praxisseminars um ein Semester spätestens 14 Tage vor Ende des dem praktischen Studiense-

mester vorausgehenden Semesters zu stellen. 

(4) Das praktische Studiensemester ist erfolgreich abgeleistet, wenn  

1. die praktische Zeit im Betrieb durch ein Zeugnis der Ausbildungsstelle nachgewiesen ist und  

2. die für die praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen festgelegten Leistungsnachweise vollstän-

dig erbracht wurden.  

(5) 1In begründeten Fällen ist eine Anerkennung der praktischen Zeit im Betrieb und/oder ein (Teil-) 

Erlass bzw. eine Nachholung der praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen möglich. 2Dies ist ins-

besondere dann gegeben, wenn einschlägige Praxiserfahrungen nachgewiesen werden können, 

die den Anspruch einer ingenieursnahen Tätigkeit erfüllen. 3Die Anerkennung, der Erlass bzw. die 



 
   

Nachholung setzt einen schriftlichen Antrag an die Prüfungskommission voraus, der mit entspre-

chenden Nachweisen belegt werden muss. 4Die Prüfungskommission entscheidet nach Rückspra-

che mit der oder dem Praktikumsbeauftragten. 

 

§ 9 

Bachelorarbeit 

(1) Mit der Bachelorarbeit sollen die Studierenden ihre Fähigkeit nachweisen, die im Studium erwor-

benen Kenntnisse in einer selbstständigen Arbeit nach wissenschaftlichen Grundsätzen anwenden 

zu können. 

(2) 1Das Thema der Bachelorarbeit wird im Regelfall im 7. Studienplansemester ausgegeben. 2Nähere 

Bestimmungen hierzu regelt § 7 Absatz 4 und Absatz 8. 

(3) Die Bachelorarbeit wird von der von der Prüfungskommission bestellten Prüferin oder dem von der 

Prüfungskommission bestellten Prüfer ausgegeben. 

(4) In beiden dualen Studienmodellen wird die Bachelorarbeit beim Kooperationspartner durchgeführt. 

 

§ 10 

Prüfungskommission 

(1) 1Es wird eine Prüfungskommission mit einem vorsitzenden Mitglied und zwei weiteren Mitgliedern 

gebildet, die jeweils vom Fakultätsrat bestellt werden. 2Die Prüfungskommission kann für weitere 

Studiengänge der Fakultät zuständig sein. 

(2) Auf Antrag entscheidet die Prüfungskommission über die Anrechnung von Leistungen.  

 

§ 11 

Portfolioprüfung, Bewertung von Prüfungsleistungen und Bildung des Prüfungsgesamtergeb-

nisses 

(1) 1In der Portfolioprüfung werden im Laufe des Semesters zusätzlich Prüfungsteilleistungen gesam-

melt, wobei diese einzelnen Teilleistungen nicht bestehensrelevant sind. 2Es wird am Ende des 

Semesters aus allen Teilleistungen eine Gesamtnote gebildet. 3Die Zusammensetzung der jewei-

ligen Portfolioprüfung ist der Anlage dieser SPO zu entnehmen. 4Werden Teile der Portfolioprüfun-

gen nicht angetreten bzw. fehlen Teilleistungen, ohne dass Gründe vorliegen, die die oder der 

Studierende nicht selbst zu vertreten hat, so werden diese Teile bei der Endnotenbildung mit null 

Punkten bzw. als ungenügend gewertet. 5Ist die Teilnahme an Teilen der Portfolioprüfung aus 

Gründen, die die oder der Studierende nicht selbst zu vertreten hat, nicht möglich, dann bleiben 

die bereits angetretenen Teilleistungen unberührt und die Portfolioprüfung ist zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt, an dem die fehlenden Teile angeboten werden, abzuschließen, ansonsten erfolgt die 

Endnotenbildung gemäß Satz 4. 6Auf Antrag des oder der Studierenden an die Prüfungskommis-

sion kann auch bei fehlenden Teilleistungen, für die Gründe vorliegen, die die oder der Studierende 

nicht selbst zu vertreten hat, eine Endnotenbildung gemäß Satz 4 erfolgen. 7Führt eine nichtbe-

standene Portfolioprüfung mit semesterbegleitenden Prüfanteilen, bei der eine Wiederholungsprü-



 
   

fung nur vorlesungsbegleitend möglich ist, zu einer Verlängerung der Studienzeit, so kann auf An-

trag des Prüflings die Prüfungskommission in Abstimmung mit dem Studiendekan für die Wieder-

holungsprüfung ein, von der Anlage abweichendes Ersatzprüfungsformat festlegen.  

(2) 1Für die Bewertung der auf Endnoten beruhenden Prüfungsleistungen mit Ausnahme der schriftli-

chen Bachelorarbeit und des Bachelorkolloquiums sind die Noten 1 bis 5 zu verwenden. 2Abwei-

chend davon können zur differenzierten Bewertung der schriftlichen Bachelorarbeit und des Ba-

chelorkolloquiums die Noten zusätzlich um 0,3 erniedrigt oder erhöht werden; die Noten 0,7; 4,3; 

4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. 3Die Anlage enthält die Gewichtungsfaktoren der einzelnen Mo-

dulnoten, dabei erfolgt die Gewichtung etwaiger Teilmodule gemäß ihrer ECTS-Punkte, sofern 

nichts anderes angegeben ist. 4Sind in einem Modul mehrere Prüfungsleistungen zu einer Endnote 

zusammenzufassen, ergibt sich die Note aus dem auf eine Nachkommastelle abgerundeten, arith-

metischen Mittel aus den gewichteten Noten gemäß der Anlage zur Studien- und Prüfungsordnung. 

(3) Prüfungsleistungen, die nicht endnotenbildend sind, werden mit den Prädikaten „mit Erfolg abge-

legt“ oder „ohne Erfolg abgelegt“ bewertet. 

(4) 1Die Prüfungsleistung für das Modul „Bachelorarbeit“ setzt sich aus den beiden bestehenserhebli-

chen Teilprüfungen schriftliche Bachelorarbeit (eine Prüferin bzw. ein Prüfer) und Kolloquium (zwei 

Prüfende) zusammen. 2Im Kolloquium haben die Studierenden in einem Vortrag (20 Minuten 

Dauer) und einer sich anschließenden Diskussion (30 Minuten Dauer) über ihre Bachelorarbeit 

nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, komplexe Sachverhalten in einer begrenzten Zeit nach-

vollziehbar darzustellen. 3Die Einzelnoten der schriftlichen Bachelorarbeit und des Kolloquiums 

werden gemäß Absatz 2 Satz 3 zu einer Endnote zusammengefasst, wobei die Einzelnoten der 

schriftlichen Bachelorarbeit mit 75 % und des Kolloquiums mit 25 % zu gewichten sind. 

(5) 1Das Prüfungsgesamtergebnis wird aus den Endnoten der Module (Modulnoten) und der Note des 

Moduls „Bachelorarbeit“ berechnet, wobei das Modul „Studium Generale“ nicht berücksichtigt wird. 

2Die Anlage enthält die Gewichtungsfaktoren der einzelnen Modulnoten, wobei die im ersten Stu-

dienabschnitt abgeschlossenen Module mit dem Faktor 1 gewichtet werden, die Module der fol-

genden Studienabschnitte mit dem Faktor 4 gewichtet werden und  das Modul „Bachelorarbeit“ mit 

dem Faktor 6 gewichtet wird. 3Das Prüfungsgesamtergebnis ergibt sich aus der auf eine Nachkom-

mastelle abgerundeten Summe der mit den Gewichtungsfaktoren gemäß Anlage gewichteten Mo-

dulnoten sowie der gewichteten Note der Abschlussarbeit. 

 

§ 12 

Zeugnis und akademischer Grad 

(1) 1Über die bestandene Bachelorprüfung wird ein Zeugnis ausgestellt. 2Dieses weist die Prädikate 

sowie die Endnoten aller bestehenserheblichen Module aus. 3Als Anhang zum Zeugnis wird ein 

Diploma Supplement zur Studiengangerläuterung in englischer Sprache ausgestellt. 

(2) 1Nach erfolgreichem Abschluss der Bachelorprüfung wird der akademische Grad  

 

„Bachelor of Engineering”, Kurzform: „B.Eng.” 

 



 
   

verliehen. 2Über die Verleihung des akademischen Grads wird eine Urkunde ausgestellt. 

 

§ 13 

Übergangsregelung 

Die Regelungen der Ersten und Zweiten Änderungsatzung gelten für Studierende, die das 

Studium zum Wintersemester 2021/2022 oder später aufgenommen haben. 

 

 

§ 14*) 

In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 1. Oktober 2021 in Kraft. 

 

 

*) Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Satzung in der ursprünglichen Fassung vom 26. Mai 

2021. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungen ergibt sich aus der Änderungssatzung, die im 

Amtsblatt der Hochschule Landshut veröffentlicht wurde.  

 

Die 1. Änderungssatzung tritt am 1. Oktober 2022 in Kraft. 

 

Die 2. Änderungssatzung tritt am 1. Oktober 2023 in Kraft. 

 

Die 3. Änderungssatzung tritt am 1. Oktober 2023 in Kraft. 

 

1Die 4. Änderungssatzung tritt am 15.03.2025 in Kraft. 2Sie gilt für Studierende, die das Studium zum 

Wintersemester 2025/2026 oder später aufgenommen haben. 3§4, Abs. 2, Satz 3, §11, Abs. 1, Satz 7 

sowie §11, Abs. 2, Satz 3 gelten rückwirkend für Studierende, die das Studium zum Wintersemester 

2021/22 oder später aufgenommen haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Anlage Curriculum 

 

 

 

 

 

M odul-

Nr.

M odul- 

art2)

Form d.

Lehrver-

anstal-

tung3) Prüfungsart4)

Prü-

fungs-

dauer

 in min

Notenge-

wichtung

für das

M odul6⁾

empfoh-

lenes

Sem. d.

Prüfung ECTS SWS5)
ECTS SWS ECTS SWS ECTS SWS

B01 B auphysik /  B auchemie P F M 5 ∕ 450 5 5

SU Klausur 90 1. 5 5

B02 B auko nstrukt io n 1 P F M 5 ∕ 450 5 4

Baukonstruktion 1 B02 SU Klausur 90 1. 5 4 5 4

B03 Wirtschaft liche und so ziale Ko mpetenzen P F M 5 ∕ 450 5 5

B03 SU/S* Klausur 120 1. 5 5

B04 Ingenieurmathematik P F M 10 ∕ 450 10 8

Ingenieurmathematik B04 SU Klausur 120 2. 10 8 5 4 5 4

B05 B austo ffkunde 1 P F M 5 ∕ 450 5 4

Baustoffkunde 1 B05 SU Klausur 90 1. 5 4 5 4

B06 T echnische M echanik 1 P F M 5 ∕ 450 5 4

Technische M echanik 1 B06 1 SU Klausur 90 1. 5 4 5 4

B07 T echnische M echanik 2 P F M 5 ∕ 450 5 4

Technische M echanik 2 B07 2 SU Klausur 90 2. 5 4 5 4

B08 D igitalis ierung im B auwesen P F M 5 ∕ 450 5 4

Ingenieurinformatik B08 1 SU Klausur 90 3 2 3 2

Praktikum Digitalisierungsanwendung im Bauwesen B08 2 PR*

Vortr.sb.P /

Ausarb.P, 

15-30 Min. /  10-15 

- 2 2 2 2

B09 B austo ffkunde 2 P F M 5 ∕ 450 5 4

Baustoffkunde 2 Vorlesung B09 1 SU Klausur 90 2. 3 2 3 2

Baustoffkunde Praktikum B09 2 PR*

Vortr.sb.P /

Ausarb.P, 

15-30 Min. /  10-15 

- 2 2 2 2

B10 Vermessungskunde P F M 5 ∕ 450 5 4

Vermessungskunde Vorlesung B10 1 SU Klausur 90 3 2 3 2

Vermessungskunde Praktikum B10 2 PR*

Vortr.sb.P /

Ausarb.P, 

15-30 Min. /  10-15 

Seit en

- 2 2 2 2

B11 B auko nstrukt io n 2 P F M 5 ∕ 450 5 4

Baukonstruktion 2 B11 SU Klausur 90 2. 5 4 5 4

Summe erster Studienabschnit t 32 28 30 24

S
tu

d
ie

n
a
b
s
c
h
n
it
t 

G
ru

n
d
la

g
e
n

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem.

2.

2.

M odul

Teil-

M odulnr.

M odul-

Nr.

M odul- 

art2)

Form d.

Lehrver-

anstal-

tung3) Prüfungsart4)

Prü-

fungs-

dauer

 in min

Notenge-

wichtung

für das

M odul6⁾

empfoh-

lenes

Sem. d.

Prüfung ECTS SWS5)
ECTS SWS ECTS SWS ECTS SWS

B12 M assivbau 1 P F M 5 ∕ 450 5 4

M assivbau 1 B12 1 SU Klausur 90 3. 5 4 5 4

B13 B austat ik P F M 5 ∕ 450 5 4

Baustatik B13 1 SU Klausur 90 3. 5 4 5 4

B14 B o denmechanik /  Grundbau P F M 5 ∕ 450 5 4

Bodenmechanik / Grundbau B14 SU Klausur 90 3. 5 4 5 4

B15 H ydro mechanik /  H ydraulik P F M 5 ∕ 450 5 4

Hydromechanik / Hydraulik B15 1 SU Klausur 90 3. 5 4 5 4

B16 B auplanung und B aubetrieb P F M 5 ∕ 450 5 4

Bauplanungsleistung Vorlesung B16 1 SU Klausur 90 3 2 3 2

Planspiel Baubetrieb B16 2 PR*

Vortr.sb.P /

Ausarb.P, 

15-30 Min. /  10-15 

Seit en

- 2 2 2 2

B17 Grundlagen C A D  und F EM P F M 5 ∕ 450 5 6

Seminar CAD für Bauingenieure B17 1 SU T 60 1 2 1 2

Vorlesung FEM B17 2 SU Klausur 75 2 2 2 2

Praktikum FEM B17 3 PR*

Vortr.sb.P /

Ausarb.P, 

15-30 Min. /  10-15 

Seit en

- 2 2 2 2

Summe erster Studienabschnit t 90 76 32 28 30 24 30 26

3.

M odul

Teil-

M odulnr.

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem.

S
tu

d
ie

n
a
b
s
c
h
n
it
t 

G
ru

n
d
la

g
e
n

3.



 
   

 

 

 

 

 

 

M odul-

Nr.

M odul- 

art2)

Form d.

Lehrver-

anstal-

tung3) Prüfungsart4)

Prü-

fungs-

dauer

 in min

Notenge-

wichtung

für das

M odul6⁾

empfoh-

lenes

Sem. d.

Prüfung ECTS SWS5)
ECTS SWS

B18 M assivbau 2 P F M 20 ∕ 450 5 4

M assivbau 2 Vorlesung B18 1 SU Klausur 90 3 2 3 2

M assivbau Praktikum B18 2 PR*

Vortr.sb.P /

Ausarb.P, 

15-30 Min. /  10-15 

Seit en

- 2 2 2 2

B19 Entwurf , B au und B etrieb vo n Straß en P F M 20 ∕ 450 5 4

Entwurf, Bau und Betrieb von Straßen B19 SU Klausur 90 4. 5 4 5 4

B20 Öffent liches B aurecht /  B aumanagement P F M 20 ∕ 450 5 4

B20 SU Klausur 90 4. 5 4 5 4

B21 Wasserwirtschaft  und Wasserbau P F M 20 ∕ 450 5 4

Vorlesung Wasserwirtschaft und Wasserbau B21 1 SU Klausur 90 3 2 3 2

Exkursionspraktikum Wasserbau B21 2 PR*

Vortr.sb.P /

Ausarb.P, 

15-30 Min. /  10-15 

Seit en

- 2 2 2 2

B22 Wärmetranspo rtphäno mene P F M 20 ∕ 450 5 4

Wärmetransportphänomene B22 SU Klausur 90 4. 5 4 5 4

B23 Internat io nales Supply-C hain-M anagement im B auwesen P F M 20 ∕ 450 5 4

Internationales Supply-Chain-M anagement im Bauwesen B23 SU Klausur 90 4. 5 4 5 4

Summe A usbau Grundlagen 30 24 30 24

4.

M odul

Teil-

M odulnr.

4. Sem.

4.

S
tu

d
ie

n
a
b
s
c
h
n
it
t 

A
u
s
b
a
u
 G

ru
n
d
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g
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n

M odul-

Nr.

M odul- 

art2)

Form d.

Lehrver-

anstal-

tung3) Prüfungsart4)

Prü-

fungs-

dauer

 in min

Notenge-

wichtung

für das

M odul6⁾

empfoh-

lenes

Sem. d.

Prüfung ECTS SWS5)
ECTS SWS

B24 P raktisches Studiensemester P F M - 30 2

Studiensemester B24 1 - - 5. 26 26

Praxisseminar B24 2 S*

Vortr.sb.P,         

15-30 M in.     

Ausarb.P,               

10-15 Seiten

- - 5. 4 2 4 2

Summe prakt ischer Studienabschnitt 30 2 30 2

A
b
s
c
h
n
it
t

P
ra

k
ti
s
c
h
e
s
 S

tu
d
ie

n
s
e
m

e
s
te

r 5. Sem.

M odul

Teil-

M odulnr.



 
   

 

 

 

Abweichende Inhalte und Angaben für das duale Studium zur Gewährleistung einer inhaltlichen Ver-

zahnung von Theorie und Praxis: 

 

 

 

 

 

M odul-

Nr.1)

M odul- 

art2)

Form d.

Lehrver-

anstal-

tung3) Prüfungsart4)

Prü-

fungs-

dauer

 in min

Notenge-

wichtung

für das

M odul6⁾

empfoh-

lenes

Sem. d.

Prüfung

ECTS SWS5) ECTS SWS ECTS SWS

B25 Werksto ffspezif ische B auweisen P F M 20 ∕ 450 5 4

SU Klausur 90 6. 5 5

B26 Leichtbauko nstrukt io n 9 )

WP F M 20 ∕ 450 5 4

Leichtbaukonstruktion B26 SU Klausur 90 6. 5 4 5 4

B261 N achhalt igkeit  im B au 9 )

WP F M PortPr 20 ∕ 450 5 4

5 5

B27 Verkehrsplanung/ - technik u. ö ffent l. Verkehrsysteme P F M 20 ∕ 450 5 4

Verkehrsplanung/-technik u. ö ffentl. Verkehrsysteme B27 SU Klausur 90 6. 5 4 5 4

B28 Siedlungswasserwirtschaft P F M 24 ∕ 450 6 5

Siedlungswasserwirtschaft Vorlesung B28 1 SU Klausur 90 4 3 4 3

Siedlungswasserwirtschaft Exkursionspraktikum B28 2 PR*

Vortr.sb.P /

Ausarb.P, 

15-30 M in. /  10-

15 Seiten

- 2 2 2 2

B29 Energie-  und N achhalt igkeitsmanagement P F M 20 ∕ 450 5 5

Energie-/Nachhaltigkeitsmanagement B29 SU Klausur 90 6. 5 5 5 5

B30 Studium Generale** SGM - 4 4

Studium Generale I und II B30 ** ** ** 6. 4 4 4 4

B31 Stadt-  und R egio nalplanung P F M 24 ∕ 450 6 5

Stadt- und Regionalplanung Vorlesung B31 1 SU Klausur 90 4 3 4 3

Stadt- und Regionalplanung Exkursionspraktikum B31 2 PR*

Vortr.sb.P /

Ausarb.P, 

15-30 Min. /  10-15 

Seit en

- 2 2 2 2

B32 Sto ffstro mmanagement und A bfallwirtschaft 9 )

WP F M 20 ∕ 450 5 4

Stoffstrommanagement und Abfallwirtschaft B32 SU Klausur 90 7. 5 4 5 4

B321 Werksto ffübergreifendes B emessen 9 )

WP F M 20 ∕ 450 5 4

SU Klausur 90 7. 5 4

B33 Industriemarket ing und technische B etriebsführung 9 ) WP F M 20 ∕ 450 5 5

SU Klausur 120 7. 5 5

B331 N umerische M o dellierung in der Wasserwirtschaft 9 ) WP F M 20 ∕ 450 5 4

Num. M od. in der Wasserwirtschaft Vorlesung B331 1 SU Klausur 90 3 2 3 2

Num. M od. In der Wasserwirtschaft Praktikum B331 2 ÜR

Vortr.sb.P /

Ausarb.P, 

15-30 M in. /  10-

15 Seiten

- 2 2 2 2

B30 Studium Generale** SGM - 2 2

Studium Generale III B30 ** ** ** 7. 2 2 2 2

B34 B achelo rarbeit  inkl. Seminar P F M 72 ∕ 450 12

Bachelorarbeit B34 StA
Ausarb., 

Kolloquium
- 7. 12 12

Summe vierter Studienabschnit t 60 x 8 )  9 )

S
tu

d
ie

n
a
b
s
c
h
n
it
t 

K
o
m

p
e
te

n
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e
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n
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6.

7.

6. Sem. 7. Sem.

7.

M odul

Teil-

M odulnr.

Modul-

Nr.

Modul Teil-

Modul

nr.

Modul-

art2)

Durchführung / 

Betreuung
Prüfungsart4) ECTS SWS Semester

B03 Wirtschaftliche und Soziale Kompetenzen PFM

Angeleitete Projektarbeit B03.2 Dozent der Fakultät Ausarb.P. im Unternehmena) 2 2 1. Semester

B16 Bauplanung und Baubetrieb PFM

Planspiel Baubetrieb B16.2 Dozent der Fakultät Ausarb.P. im Unternehmena) 2 2 3. Semester

B17 Grundlagen CAD und FEM PFM

Seminar CAD für Bauingenieure B17.1 Dozent der Fakultät Ausarb.P. im Unternehmena) 1 2 3. Semester

B24 Praktisches Studiensemester PFM

Studiensemester B24.1 Unternehmen Praxissemester im Unternehmen 25 5. Semester

B400 Praxistransfer mit Kolloquium PFM 5

Praxisphase B400.1 Unternehmen im Unternehmen - 2. bis 5. Semester

Kolloqium duale Praxis B400.2 Dozent der Fakultät Vortr.sb.P, Ausarb.P 1 1 2. Semester

Dozent der Fakultät Vortr.sb.P, Ausarb.P 1 1 3. Semester

Dozent der Fakultät Vortr.sb.P, Ausarb.P 1 1 4. Semester

Dozent der Fakultät Vortr.sb.P, Ausarb.P 2 1 5. Semester

B34 Bachelorarbeit

Bachelorarbeit Bachelorarbeit im Unternehmen 12 7. Semester

Summe: 52
a)Die Ausarbeitung (Ausarb.P.) im Unternehmen kann von dual Studierenden gemeinsam mit dem Unternehmen (z.B. zu einem aktuellen Projekt) ausgeführt werden. Bei der 

Ausführung im Unternehmen ist dem betreuenden Dozenten der Hochschule im Vorfeld durch den Studenten eigenverantwortlich ein gleichwertiges Thema vorzulegen. 

Alternativ kann das vom Dozenten vorgegebene Thema bearbeitet werden.



 
   

Legende und Anmerkungen zum Curriculum: 

*Anwesenheitspflicht  

(Die regelmäßige Teilnahme ist gegeben, wenn mindestens an 80 % der Termine einer Lehrveranstaltung teilge-

nommen worden ist. Soweit Studierende aus einem von ihnen nicht zu vertretenden Grund gehindert sind, an 

mindestens 80% der Termine einer Lehrveranstaltung teilzunehmen, gilt der Teilnahmenachweis als erbracht, 

wenn mindestens 60 % der Termine einer Lehrveranstaltung besucht wurden. Der nicht zu vertretende Grund ist 

jeweils durch entsprechende Nachweise zu belegen, im Falle einer Erkrankung durch ein ärztliches Attest. Der 

Teilnahmenachweis wird in den Fällen der Sätze 3 und 4 versagt, wenn weniger als 60 % der Termine einer Lehr-

veranstaltung besucht wurden.)   

 

**Die Angebote sind aus dem Modulkatalog Studium Generale der Hochschule Landshut zu wählen. Es ist min-

destens ein Leistungsnachweis als Teilleistung aus dem Bereich Sprachen in Englisch zu erbringen. Die Prüfun-

gen der Teilmodule des Studium Generale sind spätestens im siebten Studienplansemester erstmalig anzutreten. 

Es sind so viele Teilmodule erfolgreich abzuleisten, bis in Summe mindestens sechs ECTS-Punkte erworben wur-

den. Nähere Angaben zur Form der LV, Prüfungsart und Prüfungsdauer finden Sie im Modulkatalog Studium Ge-

nerale der Hochschule Landshut.  

1) Aus den Modulnamen kann nicht direkt auf identische Inhalte zu identisch bezeichneten weiteren Modulen an 

der Fakultät bzw. der Hochschule geschlossen werden. Näheres spezifizieren die jeweiligen Modulbeschreibun-

gen         

2) PFM: Pflichtmodul 

    WPFM: Wahlpflichtmodul          

3) PR: Praktikum; S: Seminar; StA: Studienarbeit; SU: Seminaristischer Unterricht (inkl. Übungsaufgaben)  

4) A: Ausarbeitung; Ausarb.P: mit Prädikat bewertete Ausarbeitung (mit/ohne Erfolg abgelegt); T: Testat; Klausur; 

Vortr.sb: semesterbegleitender Vortrag; Vortr.sb.P: mit Prädikat bewerteter semesterbegleitender Vortrag; 

PortPr.: Portfolioprüfung; mdlPr.: mündliche Prüfung  

5) SWS: Semesterwochenstunden         

6) entfällt 

7) 450 = (30+30+30)*1 + ( 30+30+30-6-12)*4 +12*6 = (ECTS Sem. 1, 2 und 3)*Wichtungsfaktor + (ECTS Sem. 4, 

6, und 7 – Studium Generale – Bachelorarbeit)* Wichtungsfaktor + Bachelorarbeit * Wichtungsfaktor 

8) je nach Modulwahl 

9) Die Studierenden wählen aus dem angebotenen Katalog Wahlpflichtmodule für das sechste und siebte Studi-

enplansemester mit in der Summe 15 ECTS-Punkten  

      

 

Abkürzungsverzeichnis für die gesamten Inhalte der SPO: 

A Ausarbeitung PA  Projektarbeit 

Abs.  Absatz PR Praktikum 

APO Allgemeine Prüfungsordnung QualV Verordnung über die Qualifikation 

für ein Studium in Bayern 

Art. Artikel   

 

BayHIG 

Bayerisches Hochschulinnovati-

onsgesetz 

Ref Referat 

ECTS European Credit Transfer and 

Accumulation System 

S Seminar 



 
   

g.schrP Gemeinsame schriftliche Prüfung schrP schriftliche Prüfung 

GER Gemeinsamen europäischen Re-

ferenzrahmens für Sprachen 

StA Studienarbeit 

LN Leistungsnachweis SU seminaristischer Unterricht 

LV Lehrveranstaltung SWS Semesterwochenstunde 

m.E. mit Erfolg Ü Übung 

mündl.Pr. Mündliche Prüfung WPFM Wahlpflichtmodul 

o.E. ohne Erfolg ZU Zulassungsvoraussetzung 

P Präsentation   

PFM Pflichtmodul   

 

 


